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Begriffserklärungen 

Kompetenzen 
 
Die Fachkompetenzen befähigen die Betonwerkerinnen und Betonwerker, fachliche Aufgaben im Berufsfeld zu lösen sowie den wechselnden 
Anforderungen im Beruf gerecht zu werden und diese zu bewältigen. 
 
Die Methodenkompetenzen ermöglichen den Betonwerkerinnen und Betonwerker eine geordnete und geplante Arbeitsweise, einen sinnvollen Einsatz der 
Hilfsmittel und das zielgerichtete Lösen von Problemen. 
 
Die Sozial- und Selbstkompetenzen ermöglichen den Betonwerkerinnen und Betonwerker, zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und 
Herausforderungen in Kommunikations- und Teamsituationen sicher zu bewältigen. Dabei stärken sie ihre Persönlichkeit und sind bereit, an ihrer eigenen 
Entwicklung zu arbeiten. 
 
Fachliche Ziele und Anforderungen in der Ausbildung zu Betonwerkerinnen und Betonwerker werden über die drei Stufen Leitziele, Richtziele und 
Leistungsziele konkretisiert. Mit der Erreichung der Leistungsziele eignen sich die Betonwerkerinnen und Betonwerker die geforderten Methoden- sowie 
Sozial- und Selbstkompetenzen an. 
 
Die Leitziele beschreiben in allgemeiner Form, welche Themengebiete zur Berufsausbildung gehören. Es wird zudem begründet, weshalb diese 
Themengebiete von Bedeutung sind. Die Leitziele gelten für alle Lernorte. 
 
Die Richtziele übersetzen ein Leitziel in Verhalten, das Lernende in bestimmten Situationen zeigen sollen. Sie konkretisieren, was gelernt werden soll. Die 
Richtziele gelten für alle Lernorte. 
 
Die Leistungsziele beschreiben die einzelnen Fachkompetenzen. Die Leistungsziele beziehen sich auf einzelne Lernorte. Jedes Leistungsziel ist einer so 
genannten K-Stufe zugeordnet. Diese macht eine Aussage über das Anspruchsniveau des jeweiligen Leistungsziels. 
 

K 1 (Wissen) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker geben auswendig gelerntes Wissen wieder. 
Beispiel: „Die für den Beruf wichtigsten Gefahrenkategorien gemäss geltenden Vorschriften auswendig nennen.“ 
�  Die Lernenden geben das Wissen so wieder, wie sie es gelernt haben. 
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K 2 (Verständnis) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker haben eine bestimmte Materie verstanden.  
Beispiel: „Den Nutzen der persönlichen Sicherheitsausrüstung in eigenen Worten erläutern.“ 
�  Die Lernenden lernen den Stoff, begreifen ihn und geben ihn mit eigenen Worten weiter.  

K 3 (Anwendung) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker übertragen das Gelernte in eine neue Situation, wenden es an.  
Beispiel: „Die persönliche Sicherheitsausrüstung bestimmungsgemäss verwenden.“ 
  Die Lernenden wenden das Gelernte in der Praxis an.  

K 4 (Analyse) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker untersuchen einen Fall, eine komplexe Situation oder ein System und leiten daraus selbstständig die zu Grunde 
liegenden Strukturen und Prinzipien ab, ohne dass sie sich damit vorher vertraut machen konnten.  
Beispiel: „Im Betrieb Unfallgefahren rechtzeitig lokalisieren / identifizieren.“ 
�  Die Lernenden analysieren ein unbekanntes und komplexes System.  

K 5 (Synthese) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker bringen zwei verschiedene Sachverhalte, Begriffe, Themen, Methoden, die sie gelernt haben, konstruktiv zusammen, 
um ein Problem zu lösen.  
Beispiel: „Bauteile aufnehmen und in nachvollziehbaren Zeichnungen darstellen.“  
�  Die Lernenden kombinieren verschiedene Faktoren, wodurch etwas Neues entsteht.  

K 6 (Beurteilung) 

Betonwerkerinnen und Betonwerker bilden sich ein Urteil über einen komplexen, mehrschichtigen Sachverhalt und begründen diesen mit Hilfe 
vorgegebener oder selbst entwickelter Kriterien.  
Beispiel: „Verschiedene Baumethoden in Bezug auf ihre Zweckmässigkeit vergleichen.“  
�  Die Lernenden beurteilen und begründen eine komplexe Materie. 
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Zuweisung der Leistungsziele an die Lernorte Unternehmung (U), überbetriebliche Kurse (üK), Berufsfachschule (BFS) 

Damit bei der Ausbildung weder Lücken noch Doppelspurigkeiten entstehen, wird in der Folge die Zuweisung zu den Lernorten präzisiert. Die Lernorte 
sollen sich ideal ergänzen. Die zeitliche Abfolge der Ausbildung sollte sich wenn immer möglich wie folgt gestalten: 
 
a) Umsetzung und Festigung in die Praxis im Lehrbetrieb (P) 
b) handwerkliche Fähigkeiten durch die überbetrieblichen Kurse (H) 
c) theoretischer Unterbau durch die Berufsfachschule (T)     
 
Dazu die folgenden Festlegungen: 
 
P Praktische Kompetenz im Betrieb erwerben 
 Betonwerkerinnen und Betonwerker führen diese Leistungen in der Unternehmung unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik und 
 der Unternehmensziele aus und stellen ihre Handlungskompetenz unter Beweis.  
 
H Handwerkliche Grundlagen aufbauen 
 Betonwerkerinnen und Betonwerker erarbeiten und üben die Grundlagen, Ablauf und Methode der Ausführung am Modell.  
 
T Theoretische Grundlagen aneignen 
 Betonwerkerinnen und Betonwerker wenden Regelwerke, Regeln der Technik und Methoden in der Theorie  anhand von Beispielen an. 
 
Bei fehlendem Eintrag beim Lernort, muss das Lernziel nicht ausgebildet werden. 
 
Alle Lernorte, welche die vorgesehenen Lernziele nicht ausbilden können, haben dafür zu sorgen, dass die Lernenden die vorgesehene Kompetenz 
anderweitig erwerben können. 
 
Erläuterungen zu den Spalten im Teil A  
 
Massstab In der Spalte „Massstab“ wird eine messbare oder beurteilbare Anforderung an die Lernzielerreichung formuliert. 
Voraussetzungen In der Spalte „Voraussetzungen“ werden die relevanten, nachzuweisenden Kriterien aufgeführt.  
 
Fachbegriffe: 
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 
PSA Persönliche Schutzausrüstung
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Bildungsplan Teil A 
 
 
Methodenkompetenzen 
(Gemäss Art. 5 BiVo) 

a. Arbeitstechniken: 
Zur Lösung von beruflichen und persönlichen Aufgaben setzen Betonwerkerinnen und Betonwerker Methoden und Hilfsmittel des Problemlösens ein, die 
ihnen erlauben, Ordnung zu halten, Prioritäten zu setzen, auftragsabhängige von auftragsunabhängigen Tätigkeiten zu unterscheiden, Abläufe 
systematisch und rationell zu gestalten und die Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten. Sie planen ihre Arbeitsschritte, arbeiten zielorientiert 
und effizient und bewerten ihre Arbeitsschritte systematisch. 

b. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 
Auf der Baustelle ereignen sich jährlich oft vermeidbare Unfälle, zudem sind auch zunehmend Berufserkrankungen zu beklagen. Darum schützen sich die 
Betonwerkerinnen und Betonwerker und Dritte durch die konsequente Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die bestimmungsgemässe 
Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstungen und der Schutzeinrichtungen. Sie unterstützen den Arbeitgeber bei den Massnahmen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

c. Umweltschutz: 
Betonwerkerinnen und Betonwerker verhalten sich gegenüber der Umwelt verantwortungsvoll. Sie beachten insbesondere die gesetzlichen Auflagen des 
Umweltschutzes. Dazu interessieren sie sich für die Entwicklungen und Verbesserungen bezüglich Nachhaltigkeit der Arbeitsleistungen. 

d. Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln: 
Wirtschaftliche Abläufe können nicht isoliert betrachtet werden. Betonwerkerinnen und Betonwerker kennen und verwenden Methoden, um ihre Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten im Unternehmen zu sehen und vor- und nachgelagerte Schnittstellen zu berücksichtigen. Sie sind sich der 
Auswirkungen ihrer Arbeit auf ihre Arbeitskollegen und auf den Erfolg des Unternehmens bewusst. 

e. Lernmethoden: 
Zur Steigerung des Lernerfolgs und des lebenslangen Lernens stehen verschiedene Strategien zur Verfügung. Da Lernstile individuell verschieden sind, 
reflektieren Betonwerkerinnen und Betonwerker ihr Lernverhalten und passen es unterschiedlichen Aufgaben und Problemstellungen situativ an. Sie 
arbeiten mit für sie effizienten Lernstrategien, welche ihnen beim Lernen Freude, Erfolg und Zufriedenheit bereiten und damit ihre Fähigkeiten für das 
lebenslange und selbstständige Lernen stärken. 

f. Problemlösungs- und Kreativitätsmethoden: 
Offenheit für Neues und für unkonventionelle Vorgehensweisen sind wichtige Kompetenzen von Betonwerkerinnen und Betonwerker. Betonwerkerinnen 
und Betonwerker zeichnen sich durch Wachsamkeit und eine offene Haltung gegenüber Neuerungen und Trends im Baugewerbe aus. Sie gehen Probleme 
aktiv an und lösen diese mit wirksamen Massnahmen. 
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Sozial- und Selbstkompetenzen 
(Gemäss Art. 6 BiVo) 

a. Eigenverantwortliches Handeln: 
Betonwerkerinnen und Betonwerker sind mitverantwortlich für die betrieblichen Abläufe sowie die Auftragsausführung nach Vorgaben bezüglich Sicherheit, 
Qualität und Termin. Sie sind bereit, in eigener Verantwortung Entscheide zu treffen und gewissenhaft zu handeln. Betonwerkerinnen und Betonwerker 
zeichnen sich durch fachmännisches Arbeiten sowie durch Pünktlichkeit aus.   

b. Lernbereitschaft: 
Im Baugewerbe ist der Wandel allgegenwärtig. Anpassungen an die sich rasch wechselnden Technologien und Bedingungen sind eine Notwendigkeit. 
Betonwerkerinnen und Betonwerker sind sich dessen bewusst und bereit, laufend neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben und sich auf 
lebenslanges Lernen einzustellen. Sie zeichnen sich durch Wachsamkeit und eine offene Haltung gegenüber Neuerungen und Trends im Baugewerbe aus. 

c. Informations- und Kommunikationsmethoden: 
Informationen und deren Steuerung stellen einen wesentlichen Faktor für den Unternehmenserfolg dar. Informationen müssen stufengerecht und 
mehrwegig durch die Ebenen der Unternehmung sichergestellt werden. Betonwerkerinnen und Betonwerker sind offen für zweckdienliche und vor allem sie 
betreffende Informationen und teilen sich auch aktiv mit. 

d. Teamfähigkeit: 
Betonwerkerinnen und Betonwerker erbringen ihre Aufgaben im Rahmen eines Teams. Für eine reibungslose Zusammenarbeit kommunizieren sie klar und 
sachbezogen mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitenden. Zudem verhalten sie sich kompromissbereit und lösen Konflikte konstruktiv.  

e. Umgangsformen 
Betonwerkerinnen und Betonwerker pflegen bei ihrer Tätigkeit die unterschiedlichsten Kontakte mit Mitmenschen, die jeweils bestimmte Erwartungen an 
das Verhalten und die Umgangsformen ihrer Kontaktperson hegen. Betonwerkerinnen und Betonwerker können ihre Sprache und ihr Verhalten der 
jeweiligen Situation und den Bedürfnissen der Gesprächspartner anpassen und sind pünktlich, ordentlich und zuverlässig. 

f. Integrität 
Ein integerer Mensch lebt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Massstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten 
ausdrücken. Integrität bedeutet Treue zu sich selbst und zu den Mitmenschen. Betonwerkerinnen und Betonwerker verhalten sich gegenüber den 
Mitarbeitern, Vorgesetzten, Arbeitgeber und Kunden integer. 
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Fachkompetenzen 
(Gemäss Art. 4 BiVo) 

 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

1 Grundlagenwissen         
          

 Leitziel 1 Grundlagenwissen:         
 Eine Betonwerker-Unternehmung ist ein wirtschaftliches Gebilde zur Erzielung von Gewinn für das vom Unternehmer eingelegte Kapital. 

Die Betonwerkerinnen und Betonwerker leisten ihren Beitrag zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung, indem sie einerseits bei ihrer Arbeit die 
Forderungen der Kunden sowie die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen berücksichtigen und ihre Aufgaben einwandfrei verrichten. Andererseits tragen sie als 
Imageträger der Unternehmung zur Gewinnung von Aufträgen bei. Die Loyalität gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern und die Einhaltung der firmeneigenen 
Normen dienen der Pflege einer guten Kultur. Durch seinen Auftritt prägt der Mitarbeiter das Erscheinungsbild der Unternehmung mit. Er verfügt über die 
notwendigen, branchenbezogenen Kompetenzen für Berechnungen und findet sich in den branchenbezogenen Tabellen zurecht.  
Damit die Betonwerkerinnen und Betonwerker ihre Aufgaben im Alltag mit anderen Mitarbeitenden gut ausführen können, ist es für sie wichtig zu wissen, wie eine 
Unternehmung unter Gewährleistung von Gesetzeseinhaltung,  Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz funktionieren muss. 
Daher wird ein Teil der Ausbildung den Themen Unternehmung, Markt, Sicherheit und Umwelt gewidmet. 
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

 Unternehmung         

1.1 ...berücksichtigen bei ihrer Arbeit die 
Aufbau- und Ablauforganisation. 

1.1.1 K 2 Aufbauorganisation 
beschreiben 

3 Festlegungen 
für Laien verständlich 

Leitbild 
Politik 
Kultur 
Organigramm 
Stellenbeschreibung 
Informationskonzept 

  T 

  1.1.2 K 2 Ablauforganisation 
beschreiben 

mindestens 4 Bereiche 
für Laien verständlich 

Führung 
Personal 
Inventar 
Material 
Finanzen 
Arbeitsabläufe, Ausführung 
Verbesserungskreislauf 

  T 

 Recht, Gesetze, Vorschriften, 
Normenwerke         

1.2 …interessieren sich für die wichtigsten 
Regelwerke und deren Bedeutung für den 
Beruf und den privaten Bereich. 

1.2.1 K 1 Baubezogene Regelwerke 
nennen 

mindestens 4 Raumplanungsgesetz 
Baugesetz 
Bauverordnungen 
Umweltgesetze 
-  Luftreinhaltung 
-  Lärmschutz LSV, SR 814.01 
-  Maschinenlärmverordnung   
   MaLV, SR 814.412.2 
-  Brandschutz 
-  Gewässerschutz 
-  Bodenschutz 
Chemikaliengesetz 
Gefahrengutverordnung 

  T 

  1.2.2 K 1 SIA-Normen aufzählen mindestens 3 
einschlägige 

SIA-Normen / Empfehlungen   T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  1.2.3 K 3 Einschlägige Regelwerke 
einhalten 

stufengerecht Umweltgesetze 
- Luftreinhaltung 
- Lärmschutz 
- Brandschutz 
- Gewässerschutz 
- Bodenschutz 
Chemikaliengesetz 
Gefahrengutverordnung 

P   

  1.2.4 K 3 SIA-Normen anwenden relevante SIA-Normen / Empfehlungen P  T 

 Verhalten gegenüber Auftraggeber         

1.3 ... setzen die Vorgaben des Arbeitgebers 
um. 

1.3.1 K 2 Qualität einem Kunden 
bildhaft erklären 

einfaches Schema Anforderungen 
(Kundenanforderungen) 
Ergebnis (Leistung) 
Übereinstimmung von 
Anforderungen und Leistung 

P H T 

  1.3.2 K 2 Kundenanforderungen 
beschreiben 

mindestens 4 Aspekte 
verständlich 

Gebrauchstauglichkeit 
Genauigkeit 
Sicherheit 
Aussehen 
Sauberkeit 
Termine 
Kosten 

P H T 

  1.3.3 K 2 Folgen von 
Qualitätsabweichungen 
beschreiben 

mindestens 3 Besserungsaufwand 
Minderertrag 
Ersatzkosten 
Imageverlust 
Qualitätseinbusse 

P  T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  1.3.4 K 3 Kundenanforderungen 
erfüllen 

4 Aspekte Gebrauchstauglichkeit 
Genauigkeit 
Sicherheit 
Aussehen 
Sauberkeit 
Termine 
Kosten 
Umgangsformen 

P H T 

 Verhalten gegenüber Vorgesetzten         

1.4 …verhalten sich gegenüber Vorgesetzten 
loyal. 

1.4.1 K 2 Gute Umgangsformen 
beschreiben 

mindestens 3 Ansprüche 
treffend 

Zuvorkommenheit 
Berechenbarkeit 
Korrektheit 
Gradlinigkeit 

P H T 

  1.4.2 K 3 Gute Umgangsformen 
pflegen 

mindestens 3 Aspekte Zuvorkommenheit 
Berechenbarkeit 
Korrektheit 
Gradlinigkeit 

P H T 

 Verhalten gegenüber Mitarbeitern         

1.5 ..verhalten sich gegenüber Mitarbeitern 
loyal. 

1.5.1 K 2 Gute Umgangsformen 
beschreiben 

mindestens 3 Ansprüche 
treffend 

Zuvorkommenheit 
Berechenbarkeit 
Korrektheit 
Gradlinigkeit 

P H T 

  1.5.2 K 3 Gute Umgangsformen 
pflegen 

mindestens 3 Aspekte Zuvorkommenheit 
Berechenbarkeit 
Korrektheit 
Gradlinigkeit 

P H T 

 Rechnen         

1.6 ..sind gewillt, Formeln & Tabellen zu lesen 
und umzusetzen. 

1.6.1 K 3 Formeln für Gewichte + 
Grössen anwenden 

ergebnisorientiert Normen, Formeln (Volumen 
Betonmischung) 

P H T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  1.6.2 K 3 Werkstück kalkulieren nachvollziehbar Kalkulationsschema P  T 

  1.6.3 K 3 Mathematischen 
Grundoperationen 
beherrschen 

präzise Längen 
Flächen 
Volumen 
 

  T 

 Zeichnen         

1.7 ..sind in der Lage, Zeichnungen nach den 
Regeln der Baukunst zu erstellen. 

1.7.1 K 3 Schalungsplan und 
Werkstückplan erstellen 

vollständig Zeichnungen 
Skizzen 
Massaufnahmen 
Anforderungen: 
- Genauigkeit 
- Verständlichkeit 
- Rückverfolgbarkeit 
- Darstellung 
- Bemassung 
- Beschriftung 

P H T 

  1.7.2 K 3 Zeichnungen nach 
Vorgaben / Angaben 
erstellen 

einfache Bauteile 
nachvollziehbar 

Zeichnungen 
Skizze 
Gerüste 
Massaufnahme 
Anforderungen: 
- Genauigkeit 
- Verständlichkeit 
- Rückverfolgbarkeit 
- Darstellung 
- Bemassung 
- Beschriftung 
 

  T 

  1.7.3 K3 Material- und Stückliste 
erstellen 

vollständig 
nachvollziehbar 

Standardvorlagen 
Formulare 
Listen 
 

  T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

 Planlesen         

1.8 …sind in der Lage, Planunterlagen zu 
lesen und anzuwenden. 

1.8.1 K 2 die verschiedenen 
Schraffuren unterscheiden 

gängigsten 
 

Schraffuren 
Symbole 
 
 

  T 

  1.8.2 K 3 Planvorgaben umsetzen fehlerfrei Masse 
Darstellungsarten 
Farben & Schraffuren 
Symbole 
Konstruktionen 
Koten 
Materialisierung 
Dimensionen 
Aussparungen 
Lage der Bewehrung 

P H T 

          

 Baustoffe         

1.9 …sind bestrebt, die Baustoffe zu erkennen 
und richtig anzuwenden. 

1.9.1 K 2 Die Eigenschaften der 
Baustoffe erklären 

für eine Laienperson 
verständlich 

Verwendung 
Belastbarkeit 
Anwendung 

  T 

  1.9.2 K 3 Die Baustoffe anwenden zweckmässig Anwendung 
Vorsichtsmassnahmen 

P H  

 Baukonstruktion         

1.10 …sind in der Lage, die typischen 
Baukonstruktionen zu erkennen. 

1.10.1 K 1 Die Typen der Baukon-
struktionen aufzählen 

wichtigsten Risiken 
Machbarkeit 
Anwendung 
 

  T 



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   14 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  1.10.2 K 3 Bei der Fertigung eines 
Bauteiles die Konstruktion 
des Objektes 
berücksichtigen 
 
 

systematisch Risiken 
Machbarkeit 
Anwendung 
 

P H  

 Massaufnahme und An-/Aufzeichnen         

1.11 …sind in der Lage, Massaufnahmen zu 
erstellen und in Zeichnungen zu 
übertragen. 

1.11.1 K 3 Einfache Einmessarbeiten 
ausführen 

präzise Meterrisse mit 
Nivellierinstrument und 
Flächen-Laser übertragen 
- Vorgehen 
- Genauigkeit 
- Nachkontrolle 

P H  

  1.11.2 K 3 Einfache Elemente 
aufskizzieren 

nachvollziehbar Masse 
Symbole 
Konstruktionen 
Koten 
Materialien 
Dimensionen 
Lage der Bewehrung 
Einlagen der Haustechnik 

P H T 

 Maschinen und Geräte         

1.12 …interessieren sich für Inventar, Geräte mit 
Eigenschaften, Kosten und 
Einsatzmöglichkeiten. 

1.12.1 K 2 Die Funktionsweise der 
Maschinen und Geräte 
erläutern  

einer Laienperson 
verständlich  

Sicherheitsrisiken 
Montage 
Befestigungen 
Inbetriebnahme 
Schutzeinrichtungen 
Ausserbetriebsetzung 
Wartung 
 
 
 

  T 



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   15 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 
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  1.12.2 K 3 Geräte und Maschinen 
bedienen und einsetzen 

sicher Wirtschaftlichkeit 
Sicherheit 
Zweckmässigkeit 
Sorgfalt 
Umweltverträglichkeit 

P H  

          

 Umwelt - Vorschriften          

1.13 ...vermeiden unnötige Umweltbelastungen. 1.13.1 K 1 Umweltschutzmassnahmen 
nennen 

häufig zu 
berücksichtigende 

Luftschutz 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Bodenschutz 

  T 

  1.13.2 K 2 Vorschriften erläutern relevante Luftschutz 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Bodenschutz 

  T 

  1.13.3 K 3 Umweltschutzmassnahmen 
umsetzen 

vollständig Luftschutz 
Lärmschutz 
Gewässerschutz 
Bodenschutz 

P H  

 

 
 
 
 

        

 Normen         

1.14 … sind sich der Bedeutung der 
einschlägigen Normen bewusst und 
kennen deren Auswirkungen in 
wirtschaftlicher, ökologischer und 
sicherheitsrelevanter Hinsicht. 

1.14.1 K 1 Die  Normen für Beton und 
Bauteile nennen 

wichtigsten Relevante Baunormen 
 

  T 



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   16 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  1.14.2 K 1 Die Anwendungsbereiche 
der Normen nennen 

einschlägigen Masstoleranzen 
Definitionen 
Geltungsbereich 
Festigkeitswerte 

  T 

 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz         

1.15 ... schützen sich vor Unfällen und 
Krankheiten. 

1.15.1 K 2 Gefahren beschreiben verständlich Gefährdungssituation 
Gefahrenerkennung 

P H T 

  1.15.2 K 3 Vorschriften anwenden gezielt Rechte und Pflichten des 
Arbeitnehmers 
Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers 

P H T 

  1.15.3 K 3 Persönliche 
Schutzausrüstung 
anwenden 

bestimmungsgemäss Bestimmungsgemässe Pflege, 
Wartung und Aufbewahrung 

P H T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   17 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

2 Vorbereitungsarbeiten         
          

 Leitziel 2 Vorbereitungsarbeiten:         
 Bei der Ausführung ihrer Leistungen müssen Betonwerkerinnen und Betonwerker bestehende Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Merkblätter respektieren. 

Neben den Kenntnissen der Baukonstruktion verfügt die Betonwerkerin und der Betonwerker für deren Ausführungen über die notwendige fachliche Kompetenz, um 
diese Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und bestellungsgerecht ausführen zu können. Sie berücksichtigen dabei speziell die Arbeitssicherheit, den 
Gesundheitsschutz und den Schutz der Umwelt. Die Vorbereitungsarbeiten müssen mit aller grösster Sorgfalt ausgeführt werden. 
Daher müssen die Betonwerkerinnen und Betonwerker die Regelwerke, die Baukonstruktionen und die Arbeitsabläufe gut kennen lernen. 
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 Arbeitsplatzeinrichtung         

2.1 ... setzen alles daran, den optimalen 
Arbeitsplatz für das vorgegebene Bauteil 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, 
ökologischer und sicherheitsrelevanter 
Aspekten auszuwählen und einzurichten. 

2.1.1 K 2 Die Vor- und Nachteile der 
Arbeitsplatzmöglichkeiten 
erklären 

bedeutenden Kipptisch 
Rütteltisch 
Bodenfertigung 
Maschinelle Fertigung 

  T 

  2.1.2 K 3 Den Arbeitsplatz einrichten 
und ausnützen  

optimal Vollständigkeit 
Anforderungsgerecht 
Sauberkeit 
Ordnung 
Sicherheit 

P H  
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 Gerüste         

2.2 ... sind sich der Funktion der verschiedenen 
Arbeitsgerüste unter Beachtung der Normen 
und der Wirtschaftlichkeit bewusst. 

2.2.1 K 2 Die verschiedenen Anwen-
dungszwecke von Arbeits-
gerüsten beschreiben 

häufig eingesetzten Vorschriftsgemäss 
Eigenschaften 
Anforderungen 

  T 

  2.2.2 K 3 Arbeitsgerüste auf und 
abbauen 

fachgerecht Vorschriftsgemäss 
Vollständigkeit 

P H  

 Wasseraufbereitung         

2.3 ... fühlen sich mitverantwortlich, das 
eingesetzte Wasser umweltgerecht, 
wirtschaftlich und sicherheitsrelevant 
aufzubereiten. 

2.3.1 K 2 Die Kriterien der Belastung 
des eingesetzten Wassers 
in den Fertigungsprozessen 
erläutern 

vorschriftsgemäss Schadstoffe 
Umweltauswirkung 
Schwebestoffe 

  T 

  2.3.2 K 2 Die verschiedenen Systeme 
der Wasseraufbereitung 
erklären 

häufig eingesetzten Mischsysteme 
Trennsysteme 
Absetzbecken 
Mineralölabscheider 

  T 
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3 Fabrikationstechnik         
          

 Leitziel 3 Fabrikationstechnik:         
 Die Betonwerkerinnen und Betonwerker sind leistungsorientiert. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und die Zufriedenheit des Kunden stehen im 

Vordergrund. 
Dazu müssen alle Arbeiten fachgerecht geleistet werden, sowie die geforderte Qualität, die festgelegten Termine und vereinbarten Kosten eingehalten werden. 
Nebst dieser Leistungs- und Kundenorientierung müssen die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz und der Umweltschutz  in allen Phasen sichergestellt sein. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen erwerben die Betonwerkerinnen und der Betonwerker in ihrer Ausbildung. 
Die Fabrikationstechnik bildet die Schlüsselkompetenz. Ohne diese Kompetenz findet der Mitarbeiter als Betonwerker kaum Akzeptanz. Daher wird dieser 
Kompetenz in der Ausbildung grosse Bedeutung zugeordnet.    
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 Schalung (Konstruktion)         

3.1 ... sind in der Lage, eine einfache Schalung 
plangerecht, fachgerecht, wirtschaftlich und 
ökologisch unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften selbständig 
herzustellen oder zusammenzubauen. 

3.1.1 K 3 Die Arbeit vorbereiten systematisch Ablauf 
Leistung 
Stückliste 
- Vollständigkeit 
- Rückverfolgbarkeit 
- Anforderungsgerecht 
Werkzeug 
Geräte/Material 
Bestellung Drittleistung 

P H T 
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  3.1.2 K 3 Einfache Schalungen 
bauen 

nach den Regeln der 
Technik 

Vorgabegerecht 
Masse/ Winkel 
Konstruktion 
- Ein- und Ausschalbarkeit 
- Betonierfähigkeit 
- Stabilität 
- Einlagen 
Dichtigkeit 
Sauberkeit 

P H  

  3.1.3 K 3 Stahl- / Kunststoffschalung 
zusammenbauen 

bestimmungsgemäss Systemgerecht 
Arbeitssicherheit 
Sauberkeit 
Dichtigkeit 

P   

  3.1.4 K 3 Schalung für 
Betoniervorgang 
vorbereiten 

nach den Regeln der 
Technik 

Schalungstrennmittel 
Matrize 
Verzögerungsmittel 
Einlagen 

P H  

  3.1.5 K 5 Planskizze für gängige 
Holzschalungen erstellen 

nachvollziehbar vermasst 
Symbole 
Beschriftung 
Vollständigkeit 
Sauberkeit 
Rückverfolgbarkeit 

P H T 
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 Bewehrung         

3.2 ... sind in der Lage, eine schlaffe Bewehrung 
plangerecht, fachgerecht und wirtschaftlich 
und unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften herzustellen oder 
einzubauen. 

3.2.1 K 3 Bewehrungsstahl ablängen 
und biegen 

vorgabegerecht Vorgabegerecht 
- Form 
- Länge 
- Durchmesser 
-Stahlart/-sorte 
Konstruktion 
Arbeitssicherheit 

P H T 

  3.2.2 K 3 Bewehrung herstellen vorgabegerecht Vorgabegerecht 
- Reihenfolge 
- Lage 
- Abstände 
Konstruktion 
Arbeitssicherheit 

P H T 

  3.2.3 K 3 Bewehrung einbauen vorgabegerecht Vorgabegerecht 
- Lage 
- Abstände 
- Betonüberdeckung 
- Fixierung 

P H T 

 
Verankerungen/Bewehrungsanschlüsse 
/Einlagen         

3.3 Sind sich der Wichtigkeit bewusst, die 
Verankerungen/Bewehrungsanschlüsse und 
Einlagen nach den Ausführungsunterlagen 
einzubauen. 

3.3.1 K 3 Verankerungen einbauen vorgabegerecht Vorgabegerecht 
Stabilität 
Genauigkeit 
Lage 
Produktwahl 

P H T 
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  3.3.2 K 3 Bewehrungsanschlüsse 
einbauen 

vorgabegerecht Vorgabegerecht 
Stabilität 
Genauigkeit 
Lage 
Produktwahl 

P H T 

  3.3.3 K 3 Einlagen einbauen vorgabegerecht Vorgabegerecht 
Stabilität 
Genauigkeit 
Lage 

P H T 

 Transportankersysteme         

3.4 Stellen sicher, dass die richtigen 
Transportankersysteme bei 
Standardelementen eingebaut oder bei 
Spezialelementen nach den Vorgaben 
eingebaut werden. 

3.4.1 K 3 Transportankersysteme bei 
Standardelementen 
identifizieren und einbauen 

nach den Regeln der 
Technik 

Handling-/Transportablauf 
Anordnung 
Fixierung 
Sauberkeit 
Ästhetik 
Typenwahl 

P H T 

  3.4.2 K 3 Transportankersysteme 
identifizieren und nach 
Vorgaben einbauen 

nach den Regeln der 
Technik 

Vorgabengerecht 
Lage/Anordnung 
Fixierung 
Stabilität 
Prüfanweisung 

P H T 

 Vorspannung         

3.5 ... sind sich der Wichtigkeit bewusst, dass 
Vorspannung nach den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Statik ausgeführt wird. 

3.5.1 K 2 Prinzip der Vorspannung 
erklären 

für eine Laienperson 
verständlich 

Systemprinzipien 
Materialien 
Eigenschaften 
Lage 
Lasten / Kräfte 
Einsatzort 

  T 
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  3.5.2 K 2 Unterschied zwischen 
Vorspannstahl und Stahl für 
schlaffe Bewehrung 
erklären 

für einen Fachmann 
leicht verständlich 

Eigenschaften 
Materialien 

  T 

 Beton berechnen und herstellen         

3.6 ... setzen sich dafür ein, dass die 
Betonmischung sicher, normengerecht, 
wirtschaftlich und umweltgerecht ausgeführt 
wird. 

3.6.1 K 1 Verschiedene Betonsorten 
aufzählen  

mindestens 5 gängige Eigenschaften 
Verarbeitungsmethoden 
Anwendungsgebiete 

  T 

  3.6.2 K 2 Gesteinskörnungen, 
Bindemittel und 
Zusatzmittel identifizieren, 
deren Lagerung, 
Anwendung und 
Umweltverträglichkeit 
erläutern 
 

einer Fachperson 
verständlich 

Klassifizierung 
Bezeichnung 
Herstellung Bindemittel 
Gewinnung und Aufbereitung 
Gesteinskörnungen 
Herstellervorgaben 

P H T 

  3.6.3 K 2 Frisch- und 
Festbetonprüfmethoden 
schildern 

einer Laienperson 
verständlich 

WZ 
Verdichtungsmass 
Sieblinien 
Druckfestigkeit 
Ausbreitmass 
Setzmass 
Luftporengehalt 
Konsistenz 

  T 

  3.6.4 K 3 Betonmenge für Bauteile 
berechnen 

bedarfsgerecht Lösungsweg 
Genauigkeit 
Plausibilität 

P H  
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  3.6.5 K 3 Beton herstellen vorgabegerecht Reihenfolge 
Mischzeiten 
Genauigkeit 
Kontinuität 

P H T 

  3.6.6 K 3 Beton bestellen verwendungsgerecht Sortenrichtigkeit 
Menge 
Lieferterminierung 
Transportart 
visuelle Kontrolle 

P H  

 Beton einbringen         

3.7 ... engagieren sich, dass der Beton 
wirtschaftlich, ökologisch, nach den 
Vorgaben der Arbeitssicherheit und nach  
der Regel der Technik eingebracht und 
verdichtet wird. 

3.7.1 K 3 Stampfbeton einbringen fachgerecht Vorgehensweise 
Eigenheiten 
Gerätewahl 

P H T 

  3.7.2 K 3 Rüttelbeton einbringen fachgerecht Vorgehensweise 
Eigenheiten 
Gerätewahl 

P H T 

  3.7.3 K 3 Selbstverdichtender Beton 
einbringen 

fachgerecht Vorgehensweise 
Eigenheiten 
Gerätewahl 

P H T 

 Vorsatzbeton          

3.8 ... sind bestrebt, dass der Vorsatzbeton 
wirtschaftlich, ökologisch, nach den 
Vorgaben der Arbeitssicherheit und nach  
der Regel der Technik eingebracht wird. 

3.8.1 K 3 Vorsatzbeton einbringen fachgerecht Genauigkeit 
Vorgehensweise 
Durchmischung 
Schichtenverbindung 

P H T 



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   25 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  3.8.2 K 3 Vorsatzbeton verdichten fachgerecht Gleichmässigkeit 
Vorgehensweise 

P H T 

 Nachbehandlung         

3.9 ... wirken darauf hin, die Nachbehandlung 
nach wirtschaftlichen Kriterien und 
fachgerecht auszuführen. 

3.9.1 K 2 Nachbehandlungs-
methoden erklären  

für einen Fachmann 
verständlich 

Methoden 
- Feuchthalten 
- Abdecken 
- Schutzschicht 

  T 

  3.9.2 K 3 Nachbehandlung anwenden fachgerecht Methoden 
- Feuchthalten 
- Abdecken 
- Schutzschicht 

P H  

 Arbeitsfugen          

3.10 ... sind sich der Wichtigkeit bewusst, dass 
Arbeitsfugen nach den Regeln der Baukunst 
ausgeführt werden müssen. 

3.10.1 K 2 Sinn der Arbeitsfugen 
erläutern 

einer Laienperson 
verständlich 

Wirtschaftlichkeit 
Gleichmässigkeit 

  T 

  3.10.2 K 3 Arbeitsfugen ausführen systemgerecht Bewehrungsdurchdringung 
Kontaktfläche 

P  T 

 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, 
Umweltschutz         

3.11 ... sind sich bei der Fabrikation von Bauteilen 
der Bedeutung der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes sowie der 
Umweltbelastungen unter Einbezug 
wirtschaftlicher Aspekte bewusst. 

3.11.1 K 3 Umweltschutzbestim-
mungen einhalten 

massgebende Wirtschaftlichkeit 
Vorgehensweise 

P H T 

  3.11.2 K 3 Massnahmen zur 
Einhaltung der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
anwenden 

erforderlich Sicherheitsaspekte 
Sicherheitsmassnahmen 
Konsequente Anwendung 

P H  
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  3.11.3 K 3 PSA anwenden sinnvoll und konsequent  Sauberkeit 
Unterhalt 
Sorgfalt 

P H  
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4 Bearbeiten von Bauteilen         
          

 Leitziel 4 Bearbeitung von 
Bauteilen:         

 Die Betonwerkerinnen und Betonwerker sind leistungsorientiert. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und die Zufriedenheit des Kunden stehen im 
Vordergrund. 
Dazu müssen alle Arbeiten fachgerecht geleistet werden, sowie die geforderte Qualität, die festgelegten Termine und vereinbarten Kosten eingehalten werden. 
Nebst dieser Leistungs- und Kundenorientierung müssen die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz und der Umweltschutz  in allen Phasen sichergestellt sein. 
Mit viel Gespür und unter Berücksichtigung der Regeln der Technik müssen die Bauteile den Forderungen des Kunden entsprechend bearbeitet werden. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen erwerben die Betonwerkerinnen und der Betonwerker in ihrer Ausbildung. 
Die Bearbeitung von Bauteilen stellt ein wichtiges Kriterium für die Verkaufbarkeit und die Akzeptanz der Produkte beim Kunden dar. Die Lernenden müssen diese 
Voraussetzung kennen und respektieren.     
 
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 Oberflächenbearbeitung         

4.1 ... sind in der Lage, 
Oberflächenbearbeitungen fachgerecht, 
wirtschaftlich und unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften zu kennen und 
teilweise auszuführen. 

4.1.1 K 2 Verschiedene Strahlarten 
erklären  

einer Laienperson 
verständlich 

Kugelstrahlen 
Nass-/ und Trocken-
Sandstrahlen 

  T 
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  4.1.2 K 3 Abriebarten erkennen und 
ausführen 

alle 
kundengerecht 

Feinabrieb 
Abziehen 
Talochieren 
Glätten 
Besenstrich 

P H T 

  4.1.3 K 3 Verschieden Schleifarten 
erkennen und ausführen 

alle 
kundengerecht 

Grobschliff 
Feinschliff / Spachteln 

P H T 

  4.1.4 K 3 Scharrierungs- und 
Stockarten erkennen und 
ausführen 

fachgerecht Genauigkeit 
Gleichmässigkeit 

P H T 

  4.1.5 K 3 Waschbeton ausführen fachgerecht Gleichmässigkeit 
Genauigkeit 

P H T 

 Reparaturarbeiten         

4.2 ... lassen unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit nichts unversucht, dass die 
Elemente keine sichtbaren Mängel 
aufweisen. 

4.2.1 K 3 Schäden beheben dauerhaft Aufprofilieren 
Überspachteln 
Gleichmässigkeit 
Flickmaterialien 
Nachbehandlung 

P H  

  4.2.2 K 6 Schadensbilder und 
Reparaturmöglichkeiten 
beurteilen 

wirksam Risse 
Kantenabplatzung 
Abplatzung 
Kiesnester 
Verfärbung 
Sichtbare Bewehrung  

P H T 

 Dämmen und Sperren         

4.3 ... sind sich der Bedeutung des richtigen 
Einsatzes von Dämm- und Sperrmaterialien 
bewusst. 

4.3.1 K 2 Den Begriff und Zweck des 
"Dämmens" erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Wärmedämmung 
Schalldämmung 

  T 
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  4.3.2 K 2 Die verschiedenen Arten 
von Dämmstoffen erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Materialtypen   T 

  4.3.3 K 2 Den Begriff und Zweck 
"Sperren" erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Kriterien 
Notwendigkeit 

  T 

  4.3.4 K 2 Die verschiedenen Arten 
von "Sperren" erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Materialien   T 

          

 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, 
Umweltschutz         

4.4 ... sind sich bei der Bearbeitung von 
Bauteilen der Bedeutung der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes sowie der 
Umweltbelastungen unter Einbezug 
wirtschaftlicher Aspekte bewusst. 

4.4.1 K 3 Inhalte von 
Umweltschutzbestim-
mungen einhalten 

massgebende Wirtschaftlichkeit 
Vorgehensweise 

P H  

  4.4.2 K 3 Massnahmen zur 
Einhaltung der 
Arbeitssicherheit und der 
Gesundheitsschutzes 
anwenden 

konsequent Sicherheitsaspekte 
Sicherheitsmassnahmen 
Konsequente Anwendung 

P H  

  4.4.3 K 3 PSA anwenden sinnvoll und konsequent Sauberkeit 
Unterhalt 
Sorgfalt 

P H  

 
 
 
 
 
 

         



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   30 _ 47 

Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

5 Lagerung, Transport und 
Montage 

        

          

 Leitziel 5 Lagerung, Transport und 
Montage:         

 Die Betonwerkerinnen und Betonwerker sind leistungsorientiert. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und die Zufriedenheit des Kunden stehen im 
Vordergrund. 
Dazu müssen alle Arbeiten fachgerecht geleistet werden, sowie die geforderte Qualität, die festgelegten Termine und vereinbarten Kosten eingehalten werden. 
Nebst dieser Leistungs- und Kundenorientierung müssen die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz und der Umweltschutz in allen Phasen sichergestellt sein. 
Bei der Lagerung, dem Transport und der Montage von Bauteilen muss der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz besonders grosse Bedeutung 
zugemessen werden. 
Die diesbezüglichen Vorschriften und Regeln müssen strickte eingehalten werden. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen erwerben die Betonwerkerinnen und der Betonwerker in ihrer Ausbildung. 
Perfekt gefertigte Produkte können bei Lagerung und Transport Schäden erfahren. Solche qualitative und wirtschaftliche Schäden müssen vermieden werden. Deren 
Vermeidung muss durch die Lernenden selbstverständlich unterstützt werden.   
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 Lagern- und stapeln         

5.1 ... sind sich der Bedeutung der 
fachgerechten Lagerung unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften 
bewusst. 

5.1.1 K 3 Gebinde und Lagerböcke 
verwenden 

korrekt Vorgehensweise 
Handhabung 
Gewicht 

P H  
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  5.1.2 K 3 Massnahmen zum Schutz 
der Bauteile anwenden 

wirksame Sorgfalt 
Anwendung 
Handhabung 

P H  

 Transportsicherung         

5.2 ... sind sich der Bedeutung der 
fachgerechten Transportsicherung unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften 
bewusst. 

5.2.1 K 2 Prinzipien und 
Einsatzgebiete der 
Transportsicherungen 
erläutern 

vorschriftsgemäss Systeme 
Ladungssicherungen 
Laststufen 
Vorschriften 

  T 

  5.2.2 K 3 Massnahmen zur 
fachgerechten Sicherung 
ergreifen 

bestimmungsgemässe Vorgehensweise 
Handhabung 
Gewicht 

P H  

 Montage         

5.3 ... sind sich der Wichtigkeit bewusst, dass 
Bauteile nach den Regeln der Baukunst und 
unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 
montiert werden müssen. 

5.3.1 K 3 Kleinere Bauteile montieren fachgerecht, 
wirtschaftlich 
sicher  

Vorgehensweise 
Sauberkeit 
Genauigkeit 
gebrauchstauglich 
 

P  T 

  5.3.2 K 3 Ankerlöcher und 
Montageöffnungen 
schliessen 

fachgerecht Sauberkeit 
Vorgehensweise 
Genauigkeit 
Aussehen 

P H T 

 Fugen         

5.4 ... sind sich der Funktion und Anwendung 
von Fugen bewusst und berücksichtigen die 
Umweltschutzmassnahmen. 

5.4.1 K 2 Funktion der verschiedenen 
Fugenarten erklären 

fachgerecht starre Fuge 
elastische Fuge 
Materialien 

  T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  5.4.2 K 3 Fugen ausführen fachgerecht, 
wirtschaftlich und sicher  

Vorbereitungsmassnahmen 
Sauberkeit 
Funktionstüchtigkeit 

P H  

 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, 
Umweltschutz         

5.5 Sind sich bei der Lagerung, Transport und 
Montage von Bauteilen  der Bedeutung der 
Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes 
und der Ressourceneffizienz sowie der 
Umweltbelastungen unter Einbezug 
wirtschaftlicher Aspekte bewusst. 

5.5.1 K 3 Massnahmen zur 
Einhaltung der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
umsetzen 

umsichtig und sicher Sicherheitsaspekte 
Sicherheitsmassnahmen 
Konsequente Anwendung 

P H  

  5.5.2 K 3 PSA anwenden sinnvoll und konsequent  Sauberkeit 
Unterhalt 
Sorgfalt 

P H  
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

6 Handhabung von Maschinen, 
Geräte und Werkzeug 

        

          

 Leitziel 6 Handhabung von 
Maschinen, Geräte und Werkzeug: 

        

 Die Betonwerkerinnen und Betonwerker sind leistungsorientiert. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und die Zufriedenheit des Kunden stehen im 
Vordergrund. 
Das tägliche Handling von Maschinen und Geräten muss stets mit aller Sorgfalt und Umsicht und unter Berücksichtigung der Ressourceneffizienz erfolgen. Mängel 
bei Einsatz und Wartung können sich aus Sicherheitsgründen, ökonomischen und ökologischen Gründen einschneidend auswirken. 
Der bestimmungsgemässe Einsatz und die vorgabegerechte Wartung müssen zu jeder Zeit sichergestellt sein. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen erwerben die Betonwerkerinnen und der Betonwerker in ihrer Ausbildung. 
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 

Maschinen und Geräte für 
-Schalungsbau 
-Bewehrung 
-Verdichtung 
-Oberflächenbearbeitung 

        

6.1 ... sind bestrebt, bei der fachgerechten 
Handhabung der Maschinen und Geräte die 
Vorschriften zur Unfallverhütung und des 
Gesundheitsschutzes unter 
Berücksichtigung des wirtschaftlichen und 
ökologischen Einsatzes einzuhalten.  

6.1.1 K 2 Anwendung von 
Werkzeuge / Maschinen 
erklären  

bedarfsgerecht Maschinen / Geräte für: 
Verdichtung 
Oberflächenbearbeitung 
Schalungs- und 
Bewehrungsbau 

  T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

  6.1.2 K 3 Geräte und Maschinen 
anwenden 

fachgerecht Wirtschaftlichkeit 
Genauigkeit 
Vorgehensweise 
Schutzmassnahmen 
Methodik 

P H  

  6.1.3 K 3 Maschinen und Geräte 
unterhalten 

fachgerecht Wirtschaftlichkeit 
Sauberkeit 
Vorgehensweise 
Sicherheitsmassnahmen 
Sorgfalt 

P H  

  6.1.4 K 4 Gebrauchstauglichkeit der 
eingesetzten Maschinen 
und Geräte abwägen 

sorgfältig Sicherheitsaspekte 
Schadensbeurteilung 
Sicherheit im Einsatz 

P H  

 
Maschinen und Geräte für 
-Betonaufbereitung         

6.2 ... sind in der Lage, 
Betonaufbereitungsmaschinen und -geräte 
fach- und umweltgerecht  unter Einhaltung 
der Vorschriften zur Unfallverhütung und des 
Gesundheitsschutzes und unter 
Berücksichtigung des wirtschaftlichen 
Einsatzes zu bedienen und unterhalten. 

6.2.1 K 2 Funktionsweise der 
Mischerprinzipien erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Zwangsmischer 
Freifallmischer 
Handmischer 

  T 

  6.2.2 K 3 Installationsfreie 
Kleinmischer bedienen und 
unterhalten 

fachgerecht Zwangsmischer 
Freifallmischer 
Handmischer 

P H  
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

 Fertigungsmaschinen         

6.3 ... sind sich der Bedeutung des richtigen und 
ressourceneffizienten Einsatzes von 
Fertigungsmaschinen unter Kennen der 
wirtschaftlichen und qualitativen Aspekte und 
der Sicherheitsvorschriften bewusst. 

6.3.1 K 2 Anwendungsmöglichkeiten 
und Einsatzgebiete von 
Fertigungsmaschinen 
erläutern 

einer Laienperson 
verständlich 

Brettfertiger 
Bodenfertiger 
Rohrautomaten 
Steinpressen 
Plattenpressen 

  T 

  6.3.2 K 2 Wirtschaftliche Aspekte für 
den Entscheid zur 
maschinellen Fertigung 
erklären 

einer Laienperson 
verständlich 

Qualitätsanforderung 
Seriengrösse 
Objektgrösse 

  T 

 Kran  und Hebegeräte (prüfungsfrei)         

6.4 ... sind in der Lage, die Einsatzmöglichkeiten 
von Kran und Hebegeräten unter 
Berücksichtigung von Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz sowie wirtschaftlicher Aspekte 
richtig einzustufen und anzuwenden. 

6.4.1 K 2 Schutz- und 
Sicherheitsmassnahmen 
der verschiedenen Krane 
und Hebegeräte erklären 

umfassend Gewichtslimiten 
Überlastsicherungen 
Notstopp 

  T 

  6.4.2 K 3 Anschlaghilfen auswählen 
und anwenden 

bestimmungsgemäss Laststufen 
Farbkennzeichnungen 
Lastaufnahmemittel 
Lastverteilung 
Anordnung 
Sicherheit 
Gebrauchstauglichkeit 
Lagerung / Unterhalt 

P H T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz         

6.5 ... sind sich beim Einsatz von Kran und 
Hebegeräten der Bedeutung der 
Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und 
Umweltschutzes sowie der  wirtschaftlichen 
Aspekte bewusst. 

6.5.1 K 2 PSA anwenden sinnvoll und konsequent  Sauberkeit 
Unterhalt 
Sorgfalt 

P H  

  6.5.2 K 3 Massnahmen zur 
Einhaltung der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
vorschriftsgemäss 
anwenden 

erforderliche  Sicherheitsaspekte 
Sicherheitsmassnahmen 
Konsequente Anwendung 

P H  
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

7 Administration         
          

 Leitziel 7 Administration:         
 Alle relevanten Leistungen einer Unternehmung müssen transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden. Damit wird die geforderte Rückverfolgbarkeit 

sichergestellt. 
Das Rapportwesen muss als Grundlage für die Rechnungsstellung Auskunft geben, warum hat wer, was, wie, wo, wann, bis wann und womit gemacht? 
Das sorgfältige führen von Rapporten muss durch die Vorgesetzten sichergestellt werden. 
 
Methodenkompetenz: 
Arbeitstechniken; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Umweltschutz; prozessorientiertes Denken und Handeln; Lernstrategien; Problemlösungs- und 
Kreativitätsmethoden. 
 
Sozial- und Selbstkompetenz: 
Eigenverantwortliches Handeln; Lernbereitschaft; Informations- und Kommunikationsfähigkeit; Teamfähigkeit; Umgangsformen; Integrität. 

          

 Rapportwesen         

7.1 ... verstehen es als selbstverständlich, das 
vorgegebene Rapportwesen vollständig und 
wahrheitsgetreu zu führen. 

7.1.1 K 2 Sinn und Zweck des 
Rapportwesens erklären 

nachvollziehbar Tagesrapport 
Stundenrapport 
Regierapport 
Materialliste 
Lieferscheine 

  T 

  7.1.2 K 3 Rapporte ausfüllen vorgabegerecht, 
vollständig und 
nachvollziehbar  

Tagesrapport 
Stundenrapport 
Regierapport 
Materialliste 

P H T 
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Leitziel / Richtziel  Leistungsziel Lernorte 

Nr. Betonwerkerinnen und Betonwerker … Nr. K Betonwerkerinnen und 
Betonwerker können ... 

Massstab Voraussetzungen U üK BFS 

          

 Lerndokumentation (Arbeitsbuch)         

7.2 ... lassen nichts unversucht, die 
vorgegebene Lerndokumentation vollständig 
und wahrheitsgetreu zu führen. 

7.2.1 K 3 Arbeiten in der persönlichen 
Lerndokumentation 
festhalten und den 
Ausbildungsstand 
dokumentieren 

vorgabegerecht Fachsprache 
Sauberkeit 
Nachvollziehbarkeit 

P H T 

  7.2.2 K 3 In regelmässigen 
Abständen Skizzen zur 
ausgeführten Arbeit 
erstellen 

vorgabegerecht Sauberkeit 
Vollständigkeit 
Nachvollziehbarkeit 
Richtigkeit 

P H  

  7.2.3 K 3 Lerndokumentation zur 
Kontrolle dem Vorgesetzten 
übergeben. 

vereinbarungsgemäss Zuverlässigkeit 
Pünktlichkeit 
vollständig nachgeführt 

P H  
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Bildungsplan Teil B – Lektionentafel der Berufsfachschule 
 

 

 1. Lehrjahr 
Lektionen 

2. Lehrjahr 
Lektionen 

3. Lehrjahr 
Lektionen 

 

Total 
Lektionen 

A Berufskundlicher Unterricht  200 200 200 600 
1 Grundlagenwissen 115 105 80 300 
2 Vorbereitungsarbeiten 15 15 10 40 
3 Fabrikationstechnik 15 50 70 135 
4 Bearbeiten von Bauteilen 25 10 10 45 
5 Lagerung, Transport und Montage 5 10 15 30 
6 Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 10 10 5 25 
7 Administration 15 0 10 25 
     
B Allgemeinbildender Unterricht 120 120 120 360 
     
C Sport 40 40 40 120 
     

Total Lektionen 360 360 360 1080 

 
 
  



 

 

Bern, 31.08.2009 / EM   40 _ 47 

 Bildungsplan Teil C    Organisation, Aufteilung und Dauer der 
überbetrieblichen Kurse 
 
 
1. Trägerschaft 
 
Träger der überbetrieblichen Kurse sind der Fachverband für Schweizer Betonprodukte SwissBeton und seine Sektionen. 
 
2. Organe 
 
Die Organe der Kurse sind: 

a. die schweizerische Aufsichtskommission; 
b. die Kurskommissionen. 
 
Die Kommissionen konstituieren sich selbst und geben sich ein Organisationsreglement. Mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter der Kantone ist 
in der Kurskommissionen Einsitz zu gewähren. 
 
3. Aufgebot 
 
3.1. Die Kursanbieter erlassen persönliche Aufgebote. Diese werden den Lehrbetrieben zuhanden den Lernenden zugestellt. 
 
3.2. Wenn Lernende aus unverschuldeten Gründen (ärztlich bescheinigte Krankheit oder Unfall) an den überbetrieblichen Kursen während mehr als 1 
Lektion nicht teilnehmen können, hat der Berufsbildner / die Berufsbildnerin dem Lernort üK sowie der kantonalen Behörde den Grund der Absenz mit 
Begründung sofort schriftlich mitzuteilen. 
 
 
4. Zeitpunkt, Dauer und Hauptthemen 

 
4.1. Die überbetrieblichen Kurse dauern insgesamt 60 Tage.  
Die Lerninhalte sind entsprechend den ausgewiesenen Leistungszielen im Bildungsplan Teil A zu vermitteln. 
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4.2 Die überbetrieblichen Kurse umfassen: 
 

Lehrjahr Kurs Nr. 
Dauer 

Hauptthemen  
Anzahl Tage Stunden/Tag Total Stunden 

1 I 15 8 120 

Grundlagenwissen 
Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 
Bearbeiten von Bauteilen 
Lagerung, Transport und Montage 
Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 
Administration 

 II 15 8 120 

Grundlagenwissen 
Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 
Bearbeiten von Bauteilen 
Lagerung, Transport und Montage 
Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 
Administration 

2 III 15 8 120 

Grundlagenwissen 
Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 
Bearbeiten von Bauteilen 
Lagerung, Transport und Montage 
Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 
Administration 

3 IV 15 8 120 

Grundlagenwissen 
Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 
Bearbeiten von Bauteilen 
Lagerung, Transport und Montage 
Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 
Administration 

  60  480  
 

Im sechsten Semester finden keine Kurse statt. 
4.3. Die zuständigen Behörden der Standortkantone haben jederzeit Zutritt zu den Kursen. 
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Bildungsplan Teil D  -  Qualifikationsverfahren 
 
  

1. Praktische Arbeit 
In diesem Qualifikationsbereich wird während 20 Stunden überprüft, wie gut die Lernenden praktische Aufgaben zu folgenden Themenbereichen erfüllen 
können. Die einzelnen Positionen umfassen die Leistungsziele aus Betrieb und überbetrieblichen Kursen der folgenden Fachkompetenzen sowie der 
zugehörigen Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen: 
 
Pos. 1 Vorbereitungsarbeiten Richtziele 

Arbeitsplatzeinrichtung 
 

Pos. 2 Fabrikationstechnik Richtziele 
Schalung (Konstruktion) 
Bewehrung 
Verankerungen / Bewehrungsanschlüsse / Einlagen 
Transportankersysteme 
Beton berechnen und herstellen 
Beton einbringen 
Vorsatzbeton 
Nachbehandlung 
Arbeitsfugen 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz 

 

Pos. 3 Bearbeiten von Bauteilen Richtziele 
Oberflächenbearbeitung 
Reparaturarbeiten 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz 
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Pos. 4 Lagerung, Transport und Montage Richtziele 

Lagern und stapeln 
Montage 
Fugen 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz 

 

 
 
Die Lerndokumentation und die Unterlagen der überbetrieblichen Kurse dürfen als Hilfsmittel verwendet werden.  
 
Jede Position wird gemäss Artikel 34 BBV mit einer ganzen oder halben Note bewertet.  
 
Die Gesamtnote des Qualifikationsbereichs „Praktische Arbeit“ wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 
 
Die Gewichtung beträgt 40 %. 
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2. Berufskenntnisse  
In diesem Qualifikationsbereich wird während 4 Stunden (davon 1 Stunde mündlich) die Erreichung der schulischen Leistungsziele überprüft. Die einzelnen 
Positionen umfassen die schulischen Leistungsziele der folgenden Fachkompetenzen sowie der zugehörigen Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen:  
 
Pos. 1 Schriftlich 

Grundlagenwissen 

Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 

Bearbeiten von Bauteilen  

Lagerung, Transport und Montage 

Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 

Administration 

Pos. 2 Mündlich 

Grundlagenwissen 

Vorbereitungsarbeiten 
Fabrikationstechnik 

Bearbeiten von Bauteilen  

Lagerung, Transport und Montage 

Handhabung von Maschinen, Geräte und Werkzeug 

Administration 
 
Jede Position wird gemäss Artikel 34 BBV mit einer ganzen oder halben Note bewertet. 
 
Die Gesamtnote des Qualifikationsbereichs „Berufskenntnisse“ wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 
 
Die Gewichtung beträgt 20 %. 
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3. Allgemeinbildung  
Die Abschlussprüfung im Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des BBT vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für 
die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung 
 
Die Gewichtung beträgt 20 %. 
 

 

4. Erfahrungsnote  
Die Leistungen während der Ausbildung werden beim Qualifikationsverfahren mitberücksichtigt. Die einzelnen Positionen sind in nachstehender Matrix 
aufgeführt:  
 
Erfahrungsnote Beschreibung Hilfsmittel 

Pos. 1: Berufskundlicher Unterricht 
Gewichtung 50 % 

Bildungsverordnung Art. 20, Abs. 3  

Pos. 2: Überbetriebliche Kurse 
Gewichtung 50 % 

Bildungsverordnung Art. 20, Abs. 3 Wegleitung über die Kompetenznachweise in 
den überbetrieblichen Kursen 

 
Jede Position wird gemäss Artikel 34 BBV mit einer ganzen oder halben Note bewertet. 
 
Die Erfahrungsnote wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 
 
Die Gewichtung beträgt 20 %. 
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Genehmigung und Inkrafttreten 
 
 
Der vorliegende Bildungsplan tritt mit der Genehmigung durch das BBT auf den 1. Januar 2010 in Kraft. 
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Anhang zum Bildungsplan 
 
Liste der Unterlagen zur Umsetzung der beruflichen Grundbildung und deren Bezugsquelle 
Betonwerkerinnen und Betonwerker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)  
 


